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Zweites Blatt.

Aekanntrnachung
Nr. L. 1500/8. 17. K. R. A.,

betreffend Beschlagnahme, Veräußerung, Ver¬
wendung und Meldepflicht von pflanzlichen
Gerbstoffauszügen und künstlichen Gerbmitteln.

Vom 19. Oktober 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Kö¬

niglichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den allge¬
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider¬
handlung gegen die Beschlagnahmeoorschriften nach § 6 der Be¬
kanntmachung über die Sicherstellung voir Kriegsbedarf in der
Fassungv. 26. Apr. 1917(RGBl -S . 376)* ». jede Zuwiderhandlung
gegen die Meldepflicht und Pflicht zur Führung eines Lager¬
buches nach § 5 der Bekanntmachungüber Auskunftspflichtvom
12. Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 604)**), bestraft wird. Auch
kann der Betrieb des Handelsgewerbesgemäß der Bekanntmachung
zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23.
September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 i.
No « Bekanntmachung betroffene Gegenstände

Von dieser Bekanntmachungwerden betroffen:
a) die Auszüge aus pflanzlichen Gerbstoffen jeder Art;
b) die künstlichen Gerbmittel.

AIS künstliche Gerbmittel im Sinne dieser Bekanntmachung
gelten alle nicht rein pflanzlichen und rein tierischen Gerbmittel,
insbesondere Sulfitzellulose-Ablauge, Neradol und dergleichen.

8 2.
Beschlagnahme.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände werden
hiermit beschlagnahmt.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn»
jausend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
«Nase« verwirkt sind, bestraft:

1. ,
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschä¬

digt oder zerstört, verwendet, kauft oder verkauft oder ein anderes Äer-
äußerungs- oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt,

2. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
und pfleglich zu behandeln zuwiderhandelt,

4. wer oen erlassenen Busführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
**) Mer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Be¬

kanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wissent-
uch unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder wer vorsätzlich die
«mficht in die Geschäftsbriefe oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder
Untersuchung der Betriebseinrichtungenoder Räume verweigert, oder vor¬
sätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichtcn oder zu führen unterläßt,
mrd mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu zehn-
wusend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft; auch können Vorräte,
«>e verschwiegen worden sind, im Urteil als dem Staate verfallen erklärt
«erden, ohne Unterschied, ob sie dem Auskunftspflichtigen gehören oder nickt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er aus Grund dieser Bckanntmach-
^8 verpflichtet ist, nichti» der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder un-
Mständige Angaben macht, oder wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lager¬
sucher einzurichten oder zu führen unterläßt, wird mit Geldstrafe bis zu drei¬
tausend Mark bestraft.

8 3-
m „ Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen ver¬
boten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind.
Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich,
die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung
erfolgen.

8 4.
Ausnahmen.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und Ver¬
fügungen zulässig, die auf Grund der nachfolgenden Bestimm¬
ungen oder mit Erlaubnis der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums erfolgen.

8 5.
Urranhernngs - « «d Ucrmeudnngserlanknis.

Trotz der Beschlagnahme ist unbeschadet der sonst bestehenden
Bestimmungen oder besonderer Anordnung der Kriegs-Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums gestattet:

1. die Veräußerung und Lieferung an und durch die
Kriegsleder Aktiengesellschaft, Berlin W 9, Budapester
St . 11/12, und die Verwendung der durch die Kriegs-
leder Aktiengesellschaft bezogenen beschlagnahmten
Gegenstände zur Herstellung von Leder im eigenen
Betriebe;

2. die Verwendung der aus pflanzlichen Gerbstoffen ge¬
wonnenen Gerbbrühen von weniger als 10 B6.
Dichtigkeit zur Herstellung von Leder im eigenen
Betriebe;

3. die Veräußerung, Lieferung und Verwendung von
Chromsalzen und gewöhnlichem Alaun;

4. die Verwendung der am 19. Oktober 1917 nach¬
weislich im Besitze der Gerbereien oder Lederzurichte-
reien befindlichen, von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Gegenstände, soweit nicht die Bekanntmach¬
ung Nr. Ch. II. 588/10. 15. K. R. A. (Verbot künstlicher
Beschwerung von Leder) eS verbietet;

5. die Veräußerung und Lieferung der unter § 1 b
fallenden Stoffe an andere Abnehmer als Gerbereien
oder Lederzurichtereien.

Meldepflicht.
Das Leder-Zuweisungs-Amt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung

des Königlich Preußischen Kriegsministeriums ist berechtigt, nach
Maßgabe der Bekanntmachung über Auskunftspflicht vom 12.
Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 604) jederzeit Auskünfte über die
von der Bekanntmachungbetroffenen Gegenstände zu verlangen.

8 7-
Anfrage « ««d Anträge.
Anfragen siAnträge und Anfragen sind ausschließlich an daS Leder-

Zuweisungs-Amt, Berlin W 9. Budapesterstr. 11 zu richten, von
welchem auch die Vordrucke für Antrags-, Erlaubnis - und Melde¬
scheine zu beziehen sind.

^ § 8-
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 19. Oktober 1917 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung Nr . OK. II. 1000/4.

16. K. R . A., betreffend Verbot der Extraktion von Gerbrinden,
vom 1. Juni 1916, außer Kraft.

Frankfnrt (Main ), den 19. Oktober 1917.
Stellv . GeneralKommanda de» 18 . Armeekorps.
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